
B EI TRAGSSATZU NG ZU R  
ENTWÄSSERU NGSSAT ZU NG (B S  –  EWS)

des Abwasserzweckverbandes  
Unterschleißheim, Eching und Neufahrn 

vom 10.12.2025 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Beitragserhebung 

§ 2 Beitragstatbestand 

§ 3 Entstehung der Beitragsschuld 

§ 4 Beitragsschuldner 

§ 5 Beitragsmaßstab 

§ 6 Beitragssatz 

§ 7 Fälligkeit 

§ 8 Beitragsablösung 

§ 9 Pflichten der Beitragsschuldner 

§ 10 Inkrafttreten gültig ab 01.01.2026 



Seite 1 von 3 

B E I T R A G S S A T Z U N G  Z U R  
E N T W Ä S S E R U N G S S A T Z U N G  ( B S - E W S )

des Abwasserzweckverbandes Unterschleißheim, Eching und Neufahrn 

vom 10.12.2025 

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 22 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Abwasserzweckverband Unterschleißheim, 
Eching und Neufahrn (nachfolgend Verband genannt) folgende  
Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung: 

§ 1
Beitragserhebung 

Der Verband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung 
einen Beitrag. Der Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem Geltungsbereich gemäß § 1 EWS in 
der jeweils gültigen Fassung. 

§ 2
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich
angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten
dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist (Art. 5 Abs. 6 KAG). 

§ 5
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
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(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln.
2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit
sie ausgebaut sind. 4Für die Berechnung der Dachgeschossfläche werden 67% der Fläche des
darunterliegenden Geschosses angesetzt. 5Bei Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind,
werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 berechnet.
Dachgeschosse, die baurechtliche Vollgeschosse darstellen, werden stets mit der vollen
Gebäudegrundrissfläche herangezogen; Satz 4 gilt hier nicht. 7Gebäude oder selbständige
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 8Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz,
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der im Einzelfall
beitragsrelevanten Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder
für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im
Sinn des Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung
maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht (Art. 5 Abs. 2a Satz 1 KAG).

2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

- im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im
Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 7, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die
Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später
bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen neu
berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an
Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen,
nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Die Nachberechnung wird nicht ausgelöst, wenn
das Grundstück nur mit einem anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer Geschossfläche von weniger
als 5 von Hundert der Grundstücksfläche bebaut wird, es sei denn das Gebäude ist tatsächlich an die
öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen.

§ 6
Beitragssatz 

Der Beitragssatz beträgt pro Quadratmeter Geschossfläche 14,31 EUR. 

§ 7
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 8
Beitragsablösung 

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  

§ 9
Pflichten der Beitragsschuldner 

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, dem Verband für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unaufgefordert und unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen 
(Art. 5 Abs. 2a Satz 2 KAG). 

§ 10
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung BGS-EWS 2014
vom 05.05.2014, in Kraft getreten ab 30.05.2014, in der Fassung vom 13.12.2019, in Kraft getreten ab
01.01.2020, aufgehoben.

Neufahrn, den 10.12.2025 

Christoph Böck 
Verbandsvorsitzender 

Hinweis: 

Zeitgleich mit dieser Satzung wurde eine entsprechende Übergangs- und Anrechnungs-
regelung beschlossen und bekanntgemacht, die den Umgang mit dem vorangegangenen 
Satzungsrecht ergänzend regelt. 



 

 

 

 
 

 

 

 
   
 
  

Bekanntmachungsvermerk: 

 

Die Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung (BS – EWS) des Abwasserzweckverbandes 

Unterschleißheim, Eching und Neufahrn wurde am 10.12.2025 von der Verbandsversammlung 

beschlossen. Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landratsamtes Freising Nr. 34 vom 

19.12.2025 ist die Satzung am 01.01.2026 in Kraft getreten.  

 

 

Neufahrn,  den 08.01.2026 

 

 

Jakob Rottmeir 

Geschäftsleiter  

 

 

Information: 

 

Auch die von der Verbandsversammlung am 10.12.2025 beschlossene Gebühren- und Kostensatzung 

(GS-EWS) tritt zum 01.01.2026 parallel zur Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung (BS-EWS) in 

Kraft. 
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